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Zitat von ISD
Verordnung zur Durchführung des Hessischen
Lehrkräftebildungsgesetzes

(HLbGDV)

Vom 28. September 2011

§ 41

Ziele und Inhalte

(...)

(5) Während der Ausbildung haben für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
Ausbildungsbelange Vorrang.

§ 43
Umfang und Gestaltung

(1) Bei der Verteilung der Module, Ausbildungsveranstaltungen,
Unterrichtsverpflichtungen und weiterer schulischer Belange ist auf eine möglichst
ausgewogene Arbeitsbelastung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst über 21 Monate
zu achten. Schulische Belange sind insbesondere Veranstaltungen außerhalb des
Unterrichts wie Gesamt- und Teilkonferenzen, Elternabende, Elternbesuche,
Wandertage, Schulfahrten, Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen und
Projekte.

(2) Für Veranstaltungen des Studienseminars ist die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst
an einem vollen Tag und grundsätzlich an einem weiteren halben Tag pro Woche von
allen schulischen Veranstaltungen freizustellen.

(3) Der Ausbildungsunterricht umfasst

1.
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in der Einführungsphase zehn Wochenstunden oder deren Entsprechung in der
jeweiligen Schulform, abzuleisten in Hospitationen und angeleitetem Unterricht und

2.

in beiden Hauptsemestern und im Prüfungssemester je zehn bis zwölf Wochenstunden
eigenverantworteter Unterricht.

Die Hospitationen betragen in jedem Semester mindestens zwei Wochenstunden. Im
Fall der Ausbildung für das Lehramt an Grundschulen soll die Hospitation jeweils in dem
Fach erfolgen, in dem keine Modulveranstaltung durchgeführt wird. Gegenüber der
Seminarleitung hat jede Lehrkraft im Vorbereitungsdienst einen Nachweis über die
Durchführung der Hospitationen sowie des angeleiteten und eigenverantworteten
Unterrichts durch die Vorlage eines Stundenplans zu erbringen. Der eigenverantwortete
Unterricht nach Satz 1 Nr. 2 wird mindestens zwei bis zu vier Unterrichtsstunden durch
eine Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwesend
ist. Der Einsatz in Klassen mit inklusiver Beschulung ist zulässig.

(4) Im Einvernehmen mit der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst und der Leiterin oder
dem Leiter der Ausbildungsschule kann die Leiterin oder der Leiter des
Studienseminars eine von Abs. 3 abweichende Regelung treffen, sofern pädagogische
oder schulische Gründe dies erfordern und keine Beeinträchtigung der Ausbildung zu
erwarten ist.

(5) Sofern an der Ausbildungsschule keine den Ausbildungsbelangen entsprechenden
Einsatzmöglichkeiten gegeben sind oder besonders schwierige
Ausbildungsbedingungen vorliegen oder aus sonstigen zwingenden Gründen die
Anwesenheit einer zusätzlichen Lehrkraft geboten ist, kann eine von Abs. 3
abweichende Regelung getroffen werden. Darüber entscheidet die Leiterin oder der
Leiter des Studienseminars im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter.

(6) Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst soll nur in begründeten Ausnahmefällen zu
Vertretungsstunden herangezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Einsatz
möglichst nur in den Lerngruppen und Fächern oder Fachrichtungen stattfindet, in
denen sie unterrichtet.

(7) Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars bestimmt eine Ausbilderin oder
einen Ausbilder, die oder der die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kontinuierlich
während der gesamten Ausbildung berät. Auf begründeten Antrag der Lehrkraft im
Vorbereitungsdienst hin kann die beratende Ausbilderin oder der beratende Ausbilder
gewechselt werden. Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter des
Studienseminars.
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(8) Im Falle des zeitlichen Zusammentreffens von Veranstaltungen des
Studienseminars und der Ausbildungsschulen entscheidet die Leiterin oder der Leiter
des Studienseminars im Benehmen mit der Leitung der Ausbildungsschulen nach
Anhörung der betroffenen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst über den Vorrang nach §
41 Abs. 5. In der Einführungsphase haben Seminarveranstaltungen grundsätzlich
Vorrang.

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-LehrBiGDVHEV8P44

Alles anzeigen 

... und wo steht es jetzt von der Pflicht pro Fach?
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